
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1956/11/24 2AZR345/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.11.1956

Norm

ABGB §1158 I

Rechtssatz

Mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses 4nden die hiedurch begründeten beiderseitigen Rechte und P6ichten für

die Zukunft grundsätzlich ihr Ende; eine Nachwirkung kann nur in einem sehr begrenzten Umfang in Betracht

kommen.

Schlagworte

*D*
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